
 
 

Protokollauszug 
aus der 

51. öffentliche/ nicht öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Golm  
vom 22.06.2023 

 
öffentlich 
Top 9.2 Flächennutzungsplan-Änderung ?Golm Nord? (28/22) Aufstellungsbeschluss 

22/SVV/1237 
vertagt 

 
Der Tagesordnungspunkt wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt; siehe inhaltliche Dis-
kussion Tagesordnungsunkt 9.1. 
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Rahmenplan Golm 2040 (TOP 9.1) und FNP-
Änderung „Golm Nord“ (TOP 9.2)

Sitzung des Ortsbeirats Golm am 22.06.2023

Landeshauptstadt Potsdam
Fachbereich Stadtplanung
Bereich Stadtraum Süd-West
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bisherige Empfehlung des SWBL-Ausschusses
Rahmenplan Golm 2040 (22/SVV/1236)

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Rahmenplan Golm 2040 bildet unter den Maßgaben, dass

I. im Bereich des Voruntersuchungsgebietes Golm-Nord

a) eine Siedlungsentwicklung nur in dem Umfang erfolgt, dass die künftige Siedlungskante einen Abstand von
mindestens 150 m zum Waldrand des Windmühlenbergs einhält,

b) eine abgestufte, landschaftsverträgliche Bauhöhenentwicklung erfolgt,
c) die Baudichten zoniert werden, und zum Siedlungsrand hin aufzulockern sind,
d) eine leistungsfähige verkehrliche und soziale Infrastruktur zentraler Baustein der Siedlungsentwicklung ist,
e) der Verlust wertvoller Agrarflächen vollständig zu kompensieren ist,

II. die alte Ortsmitte von Golm durch Funktionszuweisungen zu stärken ist,

III. innerörtliche Verdichtungspotentiale prioritär zu nutzen sind,

IV. die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte im Verkehrsnetz signifikant zu verbessern ist,

die planerische und konzeptionelle Grundlage für die weitere Entwicklung des Ortsteiles und des Innovationsstandortes
Golm.
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Rahmenplan Golm 2040 (22/SVV/1236)
Ergänzungsantrag der Fraktion DIE aNDERE

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Rahmenplan Golm 2040 bildet unter den Maßgaben, dass

I. im Bereich des Voruntersuchungsgebietes Golm-Nord

a) eine Siedlungsentwicklung nur in dem Umfang erfolgt, dass die künftige Siedlungskante einen Abstand von
mindestens 150 m zum Waldrand des Windmühlenbergs sowie zur Bornimer Chaussee und zur Golmer
Chaussee hin einhält,

b) eine abgestufte, landschaftsverträgliche Bauhöhenentwicklung erfolgt,
c) die Baudichten zoniert werden, und zum Siedlungsrand hin aufzulockern sind,
d) eine leistungsfähige verkehrliche und soziale Infrastruktur zentraler Baustein der Siedlungsentwicklung ist,
e) der Verlust wertvoller Agrarflächen vollständig zu kompensieren ist,

II. die alte Ortsmitte von Golm durch Funktionszuweisungen zu stärken ist,

III. innerörtliche Verdichtungspotentiale prioritär zu nutzen sind,

IV. die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte im Verkehrsnetz signifikant zu verbessern ist,

die planerische und konzeptionelle Grundlage für die weitere Entwicklung des Ortsteiles und des Innovationsstandortes
Golm.
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Visualisierung der genannten Abstände

Rahmenplan Golm 2040 (22/SVV/1236)

5 von 12 in Zusammenstellung



Bereich Stadtraum Süd-West22.06.2023 │ Rahmenplan Golm 2040 5

Ausschnitt aus der Potsdamer Klimaanalysekarte

Rahmenplan Golm 2040 (22/SVV/1236)
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Ausschnitt aus der Potsdamer Klimaanalysekarte

Rahmenplan Golm 2040 (22/SVV/1236)

Die in der Diskussion 
angenommene 

„Kaltluftbahn“ am Waldrand 
existiert so nicht

Relevant: Kaltluftlieferung 
aus dem Freiraum in die 

Siedlung

Relevant: Kaltluftlieferung 
aus dem Freiraum in die 

Siedlung
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Visualisierung der genannten Abstände

Rahmenplan Golm 2040 (22/SVV/1236)

Relevant: Kaltluftlieferung aus 
dem Freiraum in die Siedlung 

+ Verstärkung durch 
Verdunstung in der Siedlung

Relevant: Kaltluftlieferung aus 
dem Freiraum in die Siedlung 

+ Verstärkung durch 
Verdunstung in der Siedlung

Relevant: Kaltluftlieferung aus 
dem Freiraum in die Siedlung 

+ Verstärkung durch 
Verdunstung in der Siedlung

Freihaltung dieses Bereiches 
hätte kaum klimatische 

Auswirkungen
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Bodenwertzahl (Ackerzahl) liegt im 
VU-Gebiet insgesamt im sehr 
geringen bzw. geringeren Bereich 
(entspr. Klassifikation 1-100, wobei 
1-18 sehr gering und > 75 sehr 
hoch)

> wenig ertragreiche Böden, 
insbesondere am Waldrand

> Bereich zwischen Wald und 
Siedlung ist nicht gut für 
Landwirtschaft geeignet.

Bodenwertzahl 14-16

Bodenwertzahl 20-21

Bodenwertzahl 23-30

Bodenwertigkeit

Rahmenplan Golm 2040 (22/SVV/1236)

9 von 12 in Zusammenstellung



Bereich Stadtraum Süd-West22.06.2023 │ Rahmenplan Golm 2040 9

Vorschlag der Verwaltung

Rahmenplan Golm 2040 (22/SVV/1236)

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Rahmenplan Golm 2040 bildet unter den Maßgaben, dass

I. im Bereich des Voruntersuchungsgebietes Golm-Nord

a) im Prüfbereich (Anlage A) der Abstand der Bebauung zum Waldrand des Windmühlenberges sowie Dichte und Höhe 
der Bebauung überarbeitet werden, im Sinne einer abgestuften, landschaftsverträglichen Bauhöhenentwicklung mit 
zonierten Baudichten und Auflockerung zum Siedlungsrand. Ebenfalls sollen in den Vorbereitenden Untersuchungen 
(VU) mögliche Qualitäten und Nutzungen des Freiraums zwischen Wald und den neuen Quartieren dargestellt 
werden. Sowohl zum Städtebau als auch zum Freiraum ist im Rahmen der VU auch die Umsetzbarkeit darzustellen,

b) eine leistungsfähige verkehrliche und soziale Infrastruktur zentraler Baustein der Siedlungsentwicklung ist,
c) der Verlust wertvoller Agrarflächen vollständig zu kompensieren ist,

II. die alte Ortsmitte von Golm durch Funktionszuweisungen zu stärken ist,

III. innerörtliche Verdichtungspotentiale prioritär zu nutzen sind,

IV. die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte im Verkehrsnetz signifikant zu verbessern ist,

die planerische und konzeptionelle Grundlage für die weitere Entwicklung des Ortsteiles und des Innovationsstandortes
Golm.

Für den Bereich des Voruntersuchungsgebietes Golm - Nord ist insbesondere zur Umsetzung der Maßgaben die Rahmen-
planung zu konkretisieren, fortzuentwickeln und mit dem OBR Golm in Benehmen abzustimmen.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind prioritär im Ortsteil Golm zu verankern.

Der Rahmenplan ist i.V.m. den Konkretisierungen bei Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen.
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Vorschlag der Verwaltung – Anlage A

Rahmenplan Golm 2040 (22/SVV/1236)
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FNP-Änderung „Golm Nord“ (22/SVV/1236)

FNP-Änderung „Golm Nord“ ist essentielle Voraussetzung für LSG-Zustimmungsverfahren beim 
MLUK.

Ohne FNP-Änderung kein LSG-Zustimmungsverfahren und kein VU-Abschluss.
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